
Alexandra Loser 
Vors. Stellvertreterin im ZA 
0664 16 25 988 

Alexander Frick 
Vorsitzender im ZA 
0699 11305017 
 

  

 
 Julia Fend 

Mitglied im ZA 
0680 59 336 
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Julia.fend@bildung-vbg-gv.at 
 

alexandra.loser@bildung-vbg.gv.at 
 

alexander.frick@bildung-vbg.gv.at 
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PRAGMATISIERTE LEHRER*INNEN  GehG § 20c 

 
Der Lehrperson kann aus Anlass der Voll-
endung einer Dienstzeit 
 
o von 25 Jahren eine Belohnung von 2 

Monatsbezügen 
o von 40 Jahren eine Belohnung von 4 

Monatsbezügen gewährt werden. 
 

 Die Auszahlung erfolgt im Jänner oder 
im Juli. 

 Für die Berechnung gilt der Monatsbe-
zug (inklusive Zulagen), der für den 
Monat des Dienstjubiläums gebührt. 

 Für teilbeschäftigte pragmatisierte Leh-
rer*innen wird ebenfalls der volle Mo-
natsbezug zur Berechnung herangezo-
gen. 

 Wenn eine Lehrperson mit der Regel-
pension aus dem Dienst ausscheidet, 
erhält sie nur dann die Jubiläumszu-
wendung, wenn sie mindestens 35 
Dienstjahre hat. 

 Wenn eine Lehrperson mit der Korri-
dorpension oder Hacklerregelung in 
den Ruhestand wechselt, wird die Jubi-
läumszuwendung nur dann ausbezahlt, 
wenn sie 40 Dienstjahre erreicht. 

 Für die Jubiläumszuwendung gibt es ei-
nen eigenen persönlichen Jubiläums-
stichtag. 

 Ein Ansuchen ist nicht erforderlich. 

VERTRAGSLEHRER*INNEN  VBG § 22 
 
Die Bestimmungen für beamtete Lehrper-
sonen gelten sinngemäß auch für IL Ver-
tragslehrer*innen. 
 
ABER 
Bei herabgesetzter Jahresnorm vermindert 
sich die Jubiläumszuwendung. Es wird das 
durchschnittliche Beschäftigungsausmaß 
herangezogen und daraus die Höhe des 
zustehenden Monatsbezuges ermittelt. 
Vertragslehrer*innen müssen außerdem 
mit mindestens der Hälfte der Lehrver-
pflichtung eingesetzt sein, um einen An-
spruch auf die Zuwendung zu haben. 
 
TIPP 
Als Vertragslehrer*in sollte man deshalb 
im Jahr der Jubiläumszuwendung keine 
Sabbaticalrahmenzeit und nach Möglich-
keit keine Teilbeschäftigung haben. 
 
Wo finde ich meinen Jubiläumsstichtag? 
 
Auf dem Portal  service.gv.at  (Gehaltszet-
tel) 
 
Auf der Startseite Þ Alle Anwendungen 
Þ Mitarbeiter/in Þ Eigene Daten Þ 
Stammdatenauswertung 

 

 

JUBILÄUMSZUWENDUNG 
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